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                                                                                                                 Wackernheim, 25.November 2011 
An die 
Bürgermeisterin 
der Gemeinde Wackernheim 
Sybille Vogt 
Rathaus 
_________________                                                    
                                                  A N T R A G 
 
      Zur nächsten Sitzung des Ortsgemeinderates Wackernheim. 
      Hier: Kommunalreform des Landes Rheinland- Pfalz. 
 

1. Der Ortsgemeinderat beauftragt die Bürgermeisterin zusammen mit den Beigeordneten,  
      um Aufnahme von Verhandlungen mit der Stadt Ingelheim mit dem Ziel, gemeinsam einen        
      Eingemeindungsvertrag zu erarbeiten. Die Schwerpunkte des Vertrages werden vom     
      Ortsgemeinderat vorgegeben. 
 
2. Der Ortsgemeinderat beauftragt die Bürgermeisterin und die Verwaltung nach § 17 a 

der Gemeindeordnung, die Durchführung eines Bürgerentscheids für den Zeitraum erstes   Quartal 2012 vorzubereiten um keine weitere Zeit mehr zu verlieren. 
 
        Begründung:                                                                           
 
       Nach § 17 a  können die Bürger einer Gemeinde über eine wichtige Angelegenheit der Gemeinde  
       einen Bürgerentscheid beantragen.  
       Eine wichtige Entscheidung ist: Die Änderung des Gemeindegebiets und die Änderung des 
       Gebiets von Verbandsgemeinden nach § 65 Abs. 2.  
       Nach Informationen die der SPD- Fraktion vorliegen, ist ein Bürgerbegehren zu einem   
       Bürgerentscheid mit den dazu erforderlichen Unterschriften versehen in Vorbereitung. 
       Bei einem Bürgerentscheid ist die gestellte Frage in dem Sinne entschieden, in dem sie von der  
       Mehrheit der gültigen Stimmen beantwortet wurde, sofern diese Mehrheit mindesten 30% der  
       Stimmberechtigten beträgt. 
       Ein Bürgerentscheid, der die erforderliche Mehrheit erhalten hat, steht einem Gemeinderats- 
       beschluss gleich. 
       Die SPD- Fraktion begrüßt auch deshalb einen Bürgerentscheid, weil bei einer solch wichtigen  
       Angelegenheit nicht nur eine Befragung der Bürger/inne erfolgt, sondern eine Einbeziehung 
       in die Entscheidung für eine weit höhere Akzeptanz sorgen wird. 
 
       Mit freundlichen Grüßen 

       
 
 


